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RS OGH 1976/8/31 3Ob572/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1976

Norm

ABGB §891

ABGB §1299 C

ABGB §1299 G

ZPO §190 C1

ZPO §190 D14

Rechtssatz

Ein rechtskräftiger Steuerbescheid bindet nicht denjenigen, der im Innenverhältnis für den Betrag zu haften hat. Dieser

kann vielmehr einwenden, daß er ein nach Gesetz und Rechtsprechung aussichtsreiches Rechtsmittel gegen den

Bescheid erhoben hätte.
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